
Richtlinien der Leistungsbewertung der Fachschaft Sozialwissenschaften/Wirtschaft & 
Wirtschaft-Politik des Alexander-von-Humboldt Gymnasium Neuss 
 
Die Fachschaft einigte sich auf Grundlage des §48 Schulgesetz NRW, §6 APO-SI, § 13 APO-

GOSt, §16 APO-GOSt sowie der Richtlinien der Kernlehrpläne für die Fächer Wirtschaft-Politik 

(1. Auflage 2019) und Sozialwissenschaften/Wirtschaft (1. Auflage 2014) auf nachfolgende 

Richtlinien der Leistungsbewertung. 

 

 

Grundzüge der Leistungsbewertung für das Fach Wirtschaft-Politik in der Sekundarstufe I 

Die Kompetenzentwicklung im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ wird 

sowohl durch kontinuierliche Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der 

Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der 

Kompetenzentwicklung) festgestellt.  

 

Bewertet werden u.a. folgende Leistungen:  

1. Mündliche Beiträge zum Unterricht (Unterrichtsgespräch, Kurzreferate, etc.)  

2. Schriftliche Beiträge zum Unterricht (Protokolle, Materialiensammlungen, 

Hefte/Mappen, etc.)  

3. Praktische Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns 

(Erstellen von Umfragen, Medienprodukten, Planspielen, etc.) 

4. Kurze schriftliche Übungen, die eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten sollten. 

Sie sollten keine rein reproduktive Wissensabfrage sein. Möglich sind hierbei 

Darstellungsaufgaben, Analyseaufgaben, Erörterungsaufgaben und 

Gestaltungsaufgaben (vgl. KLP NRW Wirtschaft-Politik, S.38). Diese Aufgabentypen 

stellen insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II, eine 

geeignete Möglichkeit der Kompetenzüberprüfung dar. Schriftliche Übungen sollten 

ungefähr eine Woche zuvor angekündigt werden. Es können bis zu zwei schriftliche 

Übungen pro Halbjahr geschrieben werden.  

 

In die Halbjahresnote müssen alle Kompetenzbereiche angemessen einfließen (Sach-, 

Methoden- Handlungs- und Urteilskompetenzen, vgl. S. 13f. Kernlehrplan NRW Wirtschaft-

Politik). Ebenso sollten alle oben genannten Teilleistungen (1 bis 4) in die Halbjahresnote 

eingehen. Die Noten der schriftlichen Übungen können daher nicht dominant in die 

Halbjahresnote eingehen.  

 

Regeln zur Transparenz bei der Leistungsbewertung 

• Den Schülerinnen und Schülern werden zu Beginn des Schuljahres die Regeln der 

Leistungsbewertung erklärt.  

• Den Schülerinnen und Schülern sollte zur Mitte des Halbjahres eine Rückmeldung über 

ihren aktuellen Leistungsstand gegeben werden. Dies muss keine definierte Note sein! 



Bei schlechten Leistungen sind rechtzeitig die Eltern zu informieren. Den Schülern 

sollte in diesem Fall Übungsmaterial oder Hinweise zum Üben gegeben werden.  

• Den Schülerinnen und Schülern sollten außer den Noten für schriftliche Übungen auch 

andere Leistungseinschätzungen (z. B. für ein Kurzreferat, eine Präsentation etc.) 

zeitnah mitgeteilt werden.  

 



Grundzüge der Leistungsbewertung für das Fach Sozialwissenschaften/Wirtschaft in der 

Sekundarstufe II 

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage eines strukturierten und curricular 

angelegten Unterrichts. Der tatsächliche unterrichtliche Zusammenhang im Sinne der 

geltenden Kernlehrpläne und des schulinternen Lehrplans bildet die formale und notwendige 

Voraussetzung für eine sachgemäße Leistungsbewertung. Dabei sind alle vier im Kernlehrplan 

verankerten Kompetenzen (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz und 

Handlungskompetenz, vgl. KLP NRW Sozialwissenschaft/Wirtschaft, S.17f.) bei der 

Leistungsbewertung zu berücksichtigen. 

Den Schülerinnen und Schülern sind folgende Grundsätze zu Beginn des Schuljahres 

darzulegen. 

 

Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ 

Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ können – 

neben den nachfolgend aufgeführten Überprüfungsformen – vielfältige weitere zum Einsatz 

kommen. Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit“ 

zählen u. a. unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen 

Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der Lehrkraft abgerufene 

Leistungsnachweise wie z. B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem Schüler 

vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z. B. 

in Form von Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios möglich werden. 

Schülerinnen und Schüler bekommen durch die Verwendung einer Vielzahl von 

unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene 

Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren. Darüber hinaus können weitere 

Überprüfungsformen nach Entscheidung der Lehrkraft eingesetzt werden. Wichtig für die 

Nutzung der Überprüfungsformen im Rahmen der Leistungsbewertung ist es, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituationen hinreichend mit 

diesen vertraut machen konnten. Zu diesen Überprüfungsformen zählen 

Darstellungsaufgaben, Analyseaufgaben, Erörterungsaufgaben, Gestaltungsaufgaben und 

Handlungsaufgaben. (vgl. KLP NRW Sozialwissenschaften/Wirtschaft, S.85). 

 
 

Beurteilungsbereich Klausuren 

Es sind prinzipiell die nachfolgenden Aufgabenarten als Kombination von drei Teilaufgaben 

möglich (vgl. QUA-LiS NRW): 

 

A: Analyse – Darstellung – Erörterung (EF+Q-Phase) 

B: Darstellung – Analyse – Erörterung (EF+Q-Phase) 

C: Analyse – Darstellung – Gestaltung (Q-Phase) 

D: Darstellung – Analyse – Gestaltung (Q-Phase) 

 



Grundlegend soll in allen Klausuren der gymnasialen Oberstufe der Aspekt der Analyse (früher 
Anforderungsbereich II) den Schwerpunkt der Klausuren bilden (vgl. Kernlehrplan NRW 
Sozialwissenschaften/Wirtschaft, S.89). 
Auf Grundlage dieser Vorgaben soll folgende Gewichtung der Aufgabenbereiche als Rahmen 
dienen: 
 
Punkte Insgesamt: 120 
Davon Inhalt: 100 
Darstellungsleistung: 20 
 
Punkteverteilung der inhaltlichen Teilbereiche: 

• Darstellung (AFB I): ungefähr 24 Punkte (20% der Gesamtpunktzahl) 

• Analyse (AFB II): ungefähr 46 Punkte (38,3 % der Gesamtpunktzahl) 

• Erörterung/Gestaltungsaufgabe (AFB III): ungefähr 30 Punkte (25 % der 

Gesamtpunktzahl) 

• Darstellungsleistung: 20 Punkte (16,7 % der Gesamtpunktzahl) 
 

Bei dieser Gewichtung handelt es sich nicht um eine starre Vorgabe, sondern um einen 
Orientierungsrahmen. Insbesondere im Hinblick auf die Einführungsphase, die den Übergang 
zwischen der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe bildet, kann von diesem Schema 
abgewichen werden (bspw. 24-30 Punkte für die Darstellungsaufgabe/AFB I). Hierbei sollte 
die Analyseaufgabe (AFB II) aber ebenfalls den Schwerpunkt der Klausur bilden, um den 
Vorgaben des Kernlehrplans nachzukommen. Als Möglichkeit der anderen Gewichtung bietet 
sich insbesondere eine Verschiebung der Gewichtung in den Bereich Darstellung (AFB I) an. 
Um die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Qualifikationsphase 
vorzubereiten, sollte die Gewichtung der Teilbereiche im Laufe der Erprobungsstufe 
sukzessive der Gewichtung der Teilbereiche im Abitur angeglichen werden. 
 
Die Bewertung von Klausuren erfolgt, im Hinblick auf die Abiturklausuren zum Ende der 
gymnasialen Oberstufe, nach folgender Staffelung, die im Abitur angewendet wird: 
 

Note (EF) Erreichte 
Punktzahl 

(EF) 

Note (Q-Phase) Punkte (Q-Phase) Erreichte 
Punktzahl 
(Q-Phase) 

 
sehr gut (1) 

 
120-102 

sehr gut plus 15 120-114 

sehr gut 14 113-108 
sehr gut minus 13 107-102 

 
gut (2) 

 
101-84 

gut plus 12 101-96 

gut 11 95-90 
gut minus 10 89-84 

 
befriedigend (3) 

 
83-66 

befriedigend plus 9 83-78 
befriedigend 8 77-72 

befriedigend minus 7 71-66 

 
ausreichend (4) 

 
65-48 

ausreichend plus 6 65-60 

ausreichend 5 59-54 

ausreichend minus 4 53-48 
  mangelhaft plus 3 47-40 



mangelhaft (5) 47-24 mangelhaft 2 39-33 

mangelhaft minus 1 32-24 
ungenügend (6) 23-0 ungenügend 0 23-0 

Grundlegend sollte die Note ausreichend bei Erreichung von 45% der Gesamtpunktzahl erteilt 
werden. Sowohl von dieser Grenze als auch von oben dargestellter Staffelung kann individuell 
abgewichen werden. 
Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der 
deutschen Sprache und gegen die äußere Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte 
Verstöße führen zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in der 
Einführungsphase und um bis zu zwei Notenpunkte gemäß § 16 Abs. 2 in der 
Qualifikationsphase (§13 Abs. 2 APO-GOSt NRW). 
 
 
Bewertung der Leistungen 
Die Bewertung der Leistungen erfolgt für die Einführungsphase auf Grundlage folgender 
Notenstufen (vgl. §48 SchulG): 
 

• sehr gut (1) 
Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im 
besonderen Maße entspricht. 
 

• gut (2) 
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 
 

• befriedigend (3) 
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht. 
 

• ausreichend (4) 
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

 

• mangelhaft (5) 
Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

 

• ungenügend (6) 
Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

 
 
Die Bewertung der Leistungen erfolgt für die Qualifikationsphase auf Grundlage folgender 
Notenstufen (vgl. §16 Abs. 2 APO-GOSt) 
 



sehr gut (15 - 13 Punkte) Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen in besonderem Maße 

gut (12 - 10 Punkte) Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen voll 

befriedigend (9 - 7 Punkte) Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen im Allgemeinen 

ausreichend (6 - 5 Punkte) Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, 
entsprechen aber im Ganzen noch den 
Anforderungen 

schwach ausreichend (4 Punkte) Die Leistungen weisen Mängel auf und 
entsprechen den Anforderungen nur noch 
mit Einschränkungen. 

mangelhaft (3 - 1 Punkte) Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht, lassen jedoch 
erkennen, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können 

ungenügend (0 Punkte) Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht und selbst die 
Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können 

 
Weitergehend gelten die allgemeinen Regelungen zur Leistungbewertung nach §48 SchulG. 
Für die Qualifikationsweise sei weitergehend auf die Hinweise zur Erbringung einer 
besonderen Lernleistung (vgl. KLP NRW Sozialwissenschaften/Wirtschaft, S.91) hingewiesen. 
 
 
Hinweis Facharbeit 
In der Qualifikationsphase (Q1.2) wird eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt, welche 
(auch) im Fach Sozialwissenschaften/Wirtschaft angefertigt werden kann. Die SuS erlangen in 
Methodenstunden und mithilfe des Skripts zur Facharbeit notwendige Kompetenzen zur 
Anfertigung einer Facharbeit. 
Facharbeiten dienen grundsätzlich dazu, Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und 
Formen selbständigen und wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. 
 
 
 
Neuss, den 04.08.2023 
 
Fachschaft Wirtschaft-Politik & Sozialwissenschaften/Wirtschaft 


